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Eine Abwägung des Protokolls ist aufgrund der enthaltenen Ausführungen und 
Erläuterungen nicht erforderlich. 
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4.1 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
 
4.2 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
zu 4.2 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
4.3 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
 
4.4 Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle 
gewerbliche Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in 
Betracht kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht 
jedoch vor, diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner 
und mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich.  
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
zu 4.4 / 4.5 / zu 4.5 Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 
Plangebiet nicht um ein Naherholungsgebiet handelt. Die überplanten Flächen 
werden im Bestand landwirtschaftlich genutzt. Sie werden von Feldwegen 
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durchzogen, die von Fuß- und Radfahrern zur Naherholung genutzt werden 
(landwirtschaftlicher Bewegungsraum). Ein rechtlicher Anspruch auf das 
Freihalten des Außenbereiches von baulichen Anlagen besteht nicht.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
4.6 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
zu 4.6 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
4.7 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
4.7.1 / zu 4.7.1 Die Frage betrifft die Bauleitplanung nicht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
4.8 Die Beratungsfolge kann dem Sitzungskalender der Stadt Diepholz im 
Ratsinformationssystem entnommen werden. 
 
 
Zu dem Ziel der Bürgermeinung: „Freie Felder zwischen Graft und Lohne“:  
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
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 Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich.  
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Ein rechtlicher Anspruch auf das Freihalten des Außenbereiches von baulichen 
Anlagen besteht nicht. 
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Einleitung / 1. Zur Bedarfsbegründung 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass sich der Plangeltungsbereich aus 
etwa 19,9 ha Gewerbegebiet, 5,2 ha Mischgebiet und insgesamt ca. 9,8 ha 
Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen zusammensetzt. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Die innerhalb des Plangeltungsbereiches gelegenen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen werden derzeit überwiegend von dem Vorhabenträger bewirtschaftet. 
Einzelne Flächen werden von einem weiteren Pächter unterhalten, welcher 
jedoch mehrere Flächen in der Stadt Diepholz bewirtschaftet. Die betreffenden 
Pachtverträge laufen im Jahr 2026 aus. Negative Auswirkungen auf die Existenz 
von örtlichen landwirtschaftlichen Betrieben sind somit nicht zu erwarten. 
 
Gewerbegebiete dienen nach der allgemeinen Zweckbestimmung des § 8 Abs. 1 
BauNVO vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. Industriegebiete nach § 9 Abs. 1 BauNVO unterscheiden sich 
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darin, dass Industriegebiete vorwiegend der Unterbringung solcher 
Gewerbebetriebe dienen, die in anderen Baugebieten unzulässig sind, 
insbesondere erheblich belästigende Gewerbebetriebe. Die vorwiegende 
Ansiedlung von Betrieben, die in anderen Baugebieten unzulässig sind, ist 
vorliegend nicht geplant. Es wird daher auf die Festsetzung eines 
Industriegebietes und eine Änderung der Planzeichnung verzichtet. 
 
 
2. Zum Hochwasserschutz 
 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung angepasst, sodass das 
keine Überlagerung des Überschwemmungsgebietes erfolgt.  
 
 
 
 
 
Das Plangebiet überlagert in seinem südlichen Teil ein „Risikogebiet außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten“. In diesem ist eine hochwasserangepasste 
Bauweise vorgesehen. Hierzu ist eine geeignete OKFF festgesetzt worden. 
Zudem wird in den Planunterlagen auf die Lage in dem Risikogebiet verwiesen. 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Durch die vorgesehenen Rückhaltemaßnahmen sowie die gedrosselte Ableitung 
in die bestehenden bzw. angepassten Gewässer wird der erhöhte 
Oberflächenabfluss wirksam abgepuffert. Gleichzeitig tragen die offenen 
Wasserflächen der Rückhaltegräben und des Regenrückhaltebeckens zur 
Verdunstung bei. Insgesamt wird der Abfluss aus dem Plangebiet durch die 
Kombination aus Rückhaltung, verzögerter Ableitung und Verdunstung nicht 
wesentlich erhöht. 
Die vorstehenden Ausführungen werden im Umweltbericht ergänzt.  
 
 
 
3. Zum Naturschutz 
 
Im Rahmen des Planverfahren ist eine Artenschutzprüfung der Stufe II 
durchgeführt worden. Zwischenzeitlich sind die Unterlagen weitergehend 
konkretisiert und der Unteren Naturschutzbehörde weitergeleitet worden. Zudem 
ist eine Kompensationsplanung erstellt worden, in welcher die geplanten CEF-
Maßnahmen benannt und verortet werden.  
Die vorgenannten Unterlagen werden zur Veröffentlichung veröffentlicht. Die 
Ergebnisse werden in der Begründung ergänzt.   
 
 
Die geplante Erweiterung des bestehenden Betriebsgeländes erfolgt am 
Ortseingang und nimmt bislang landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen in 



Bg/Fr – 24167011-14 / VE B-Plan Bürger / 13.05.2026 

 Stellungnahmen der Öffentlichkeit Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 
einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 14 

Anspruch. Zur möglichst verträglichen Einbindung in das Orts- und 
Landschaftsbild wird die Gebäudehöhe in südlicher Richtung abgestuft, wodurch 
ein harmonischer Übergang zur umgebenden Bebauung entsteht. Ergänzend 
wird ein umlaufendes Pflanzgebot festgesetzt, das sowohl eine 
landschaftsgerechte Einbindung der baulichen Anlagen gewährleistet als auch 
deren Wahrnehmbarkeit aus dem öffentlichen Raum reduziert. 
Die baulichen Anlagen treten durch die Anordnung eines umlaufenden 
Regenrückhaltegrabens sowie begleitender Vegetationsstrukturen – bestehend 
aus Wiesen- und Heckenpflanzungen sowie einem begrünten Sichtschutzwall – 
deutlich vom Rand des Geltungsbereichs und damit von den angrenzenden 
Verkehrsflächen zurück. Hierdurch entsteht ein wirksamer gestalterischer Puffer, 
der die visuelle Wirkung der Bebauung im Landschaftsbild mindert und zugleich 
zur klaren Gliederung des Übergangs zwischen Siedlungs- und Freiraum 
beiträgt. Insgesamt ergibt sich in den nördlichen Teilbereichen ein Abstand von 
mindestens 18,5 m zu angrenzenden Wirtschaftswegen und Freiflächen. 
Ergänzend tragen die östlich angrenzenden Flurstücke, die im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahmen ökologisch aufgewertet werden, zu einer 
zusätzlichen Eingrünung des Gewerbegebiets bei. 
 
Im südlich gelegenen Bereich GE3 wird auf die Festsetzung eines begrünten 
Walls verzichtet, da das Umfeld nicht für Freizeitnutzungen von besonderer 
Bedeutung ist. Zudem würde eine solche Festsetzung teilweise zu ungünstigen 
Grundstückszuschnitten führen. Dennoch wird auch hier ein Gesamtabstand von 
etwa 11,5 m zur Geltungsbereichsgrenze erreicht. 
 
Im Übergang zur nördlich angrenzenden Wohnbebauung wird ein Mischgebiet 
festgesetzt. Dieses ermöglicht eine abgestufte bauliche Entwicklung hinsichtlich 
Nutzungsintensität und Gebäudehöhe und schafft so einen verträglichen 
Übergang zum südlich anschließenden Gewerbegebiet. Auch das Mischgebiet 
wird durch einen Regenrückhaltegraben, ergänzende Begrünungsmaßnahmen 
sowie einen begrünten Sichtschutzwall eingefasst. 
 
 
4. Klimaschutz 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie führen nicht 
zu Änderungen der Gesamteinschätzung. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Einwender gegen die Erweiterung des 
bestehenden Gewerbebetriebes ist. 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung wird bereits darauf verwiesen, dass für die Beleuchtung 
von Fassaden, Außenanlagen sowie privaten und öffentlichen Stellplatzanlagen 
und für Straßenraumbeleuchtungen insektenfreundliche Leuchtmittel zu nutzen 
sind. Zudem werden Hinweise zur Ausrichtung der Leuchtmittel gegeben.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
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steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist ein Umweltbericht zu 
erstellen. In diesem werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB beschrieben und bewertet. Ein solcher liegt den 
Planunterlagen bereits bei. Er ist aufgrund der zwischenzeitlich erstellten 
Gutachten ergänzt worden. Die angepasste und überarbeitete Fassung des 
Umweltberichtes wird zur Veröffentlichung veröffentlicht.  
 
Das Anbringen von Überwachungskameras ist nicht Gegenstand der 
verbindlichen Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
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Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Plangebiet nicht um 
ein Naherholungsgebiet handelt. Die überplanten Flächen werden im Bestand 
landwirtschaftlich genutzt. Sie werden von Feldwegen durchzogen, die von Fuß- 
und Radfahrern zur Naherholung genutzt werden (landwirtschaftlicher 
Bewegungsraum). Ein rechtlicher Anspruch auf das Freihalten des 
Außenbereiches von baulichen Anlagen besteht nicht.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Vor dem Hintergrund der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der 
städtebaulichen Zielsetzung kann eine relevante Wertminderung des 
Grundstücks nicht festgestellt werden. 
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Zu 1. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial an dem Standort ist bereits vollständig 
ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
In Bezug auf den Niedersächsischen Weg wird darauf hingewiesen, dass es sich 
hierbei um ein landesweites Ziel handelt. Dieses kann nicht ohne weiteres auf 
die einzelne Kommune übertragen werden. Die ermöglichte 
Flächeninanspruchnahme erfolgt bedarfsgerecht und nach einer sorgfältigen 
Abwägung.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Die Ausführungen zu den Nummern 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 3.2 werden zur 
Kenntnis genommen.  
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Zu 3.  
Die innerhalb des Plangeltungsbereiches gelegenen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen werden derzeit überwiegend von dem Vorhabenträger bewirtschaftet. 
Einzelne Flächen werden von einem weiteren Pächter unterhalten, welcher 
jedoch mehrere Flächen in der Stadt Diepholz bewirtschaftet. Die betreffenden 
Pachtverträge laufen im Jahr 2026 aus. Negative Auswirkungen auf die Existenz 
von örtlichen landwirtschaftlichen Betrieben sind somit nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Abwägung zu Nummer 1. verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.  
Bezüglich der Darstellung der geprüften Alternativen wird auf die Abwägung zu 
Nummer 1 verwiesen. 
 
Im Rahmen des Planverfahrens ist eine wasserwirtschaftliche Vorplanung erstellt 
worden.  
 
Bezüglich der Bodeninanspruchnahme (Niedersächsischer Weg) wird auf die 
Abwägung zu Nummer 1 verwiesen.  
 
Im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist ein Umweltbericht zu 
erstellen. In diesem werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB beschrieben und bewertet. Ein solcher liegt den 
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Planunterlagen bereits bei. Er ist aufgrund der zwischenzeitlich erstellten 
Gutachten ergänzt worden. Die angepasste und überarbeitete Fassung des 
Umweltberichtes wird zur Veröffentlichung veröffentlicht.  
 
Eine Aufnahme der im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgeführten 
Empfehlungen als textliche Festsetzungen erfolgt nicht, da ein bodenrechtlicher 
Bezug nicht unmittelbar ableitbar ist. Die Empfehlungen zur insektenfreundlichen 
Beleuchtung sind bereits als Hinweise in der Planzeichnung enthalten. 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass sich der Plangeltungsbereich aus 
etwa 19,9 ha Gewerbegebiet, 5,2 ha Mischgebiet und insgesamt ca. 9,8 ha 
Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen zusammensetzt. 
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1. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu den Nummern 2 bis 5 werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 6. 
 
Im Rahmen des Planverfahrens sind die Öffentlichkeit (Bürger) und die Behörden 
sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt worden. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Die Ausführungen zu städtebaulichen Leitlinien und Einschränkungen für private 
Flächenentwickler sowie verbindliche Kriterien für Gewerbeansiedlungen sind 
nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass sich der Plangeltungsbereich aus 
etwa 19,9 ha Gewerbegebiet, 5,2 ha Mischgebiet und insgesamt ca. 9,8 ha 
Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen zusammensetzt. 
 
1. Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter 
Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung 
angepasst, sodass das keine Überlagerung des Überschwemmungsgebietes 
erfolgt.  
 
2. Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
3. Für die unrechtmäßige Entfernung von Bäumen und Sträuchern ist ein 
ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die hierfür erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen betreffen nicht die vorliegende Bauleitplanung.  
 
4. Im Rahmen des Planverfahren ist eine Artenschutzprüfung der Stufe II 
durchgeführt worden. Zwischenzeitlich sind die Unterlagen weitergehend 
konkretisiert und der Unteren Naturschutzbehörde weitergeleitet worden. Zudem 
ist eine Kompensationsplanung erstellt worden, in welcher die geplanten CEF-
Maßnahmen benannt und verortet werden.  
Die vorgenannten Unterlagen werden zur Veröffentlichung veröffentlicht. Die 
Ergebnisse werden in der Begründung ergänzt.   
 
5. Zwischenzeitlich ist eine schalltechnische Untersuchung inkl. 
Lärmkontingentierung vorgenommen worden. Die Ergebnisse werden zur 
Veröffentlichung in den Planunterlagen ergänzt.  
In der Planzeichnung wird bereits darauf verwiesen, dass für die Beleuchtung 
von Fassaden, Außenanlagen sowie privaten und öffentlichen Stellplatzanlagen 
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und für Straßenraumbeleuchtungen insektenfreundliche Leuchtmittel zu nutzen 
sind. Zudem werden Hinweise zur Ausrichtung der Leuchtmittel gegeben.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass sich der Plangeltungsbereich aus 
etwa 19,9 ha Gewerbegebiet, 5,2 ha Mischgebiet und insgesamt ca. 9,8 ha 
Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen zusammensetzt. 
 
1. Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter 
Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung 
angepasst, sodass das keine Überlagerung des Überschwemmungsgebietes 
erfolgt.  
 
2. Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
3. Für die unrechtmäßige Entfernung von Bäumen und Sträuchern ist ein 
ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die hierfür erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen betreffen nicht die vorliegende Bauleitplanung.  
 
4. Im Rahmen des Planverfahren ist eine Artenschutzprüfung der Stufe II 
durchgeführt worden. Zwischenzeitlich sind die Unterlagen weitergehend 
konkretisiert und der Unteren Naturschutzbehörde weitergeleitet worden. Zudem 
ist eine Kompensationsplanung erstellt worden, in welcher die geplanten CEF-
Maßnahmen benannt und verortet werden.  
Die vorgenannten Unterlagen werden zur Veröffentlichung veröffentlicht. Die 
Ergebnisse werden in der Begründung ergänzt.   
 
5. Es ist zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung inkl. 
Lärmkontingentierung vorgenommen worden. Die Ergebnisse werden zur 
Veröffentlichung in den Planunterlagen ergänzt.  
In der Planzeichnung wird bereits darauf verwiesen, dass für die Beleuchtung 
von Fassaden, Außenanlagen sowie privaten und öffentlichen Stellplatzanlagen 
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und für Straßenraumbeleuchtungen insektenfreundliche Leuchtmittel zu nutzen 
sind. Zudem werden Hinweise zur Ausrichtung der Leuchtmittel gegeben.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Die einleitenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
1. Die Anzahl der vorgesehenen Arbeitsplätze ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
2. Die zu erwartenden Steuereinnahmen sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
3. In der Begründung wird auf die Darstellung der 
Starkregenhinweisgefahrenkarte sowie die Anforderungen des 
Bundesraumordnungsplan für den Hochwasserschutz verwiesen. Zudem ist eine 
wasserwirtschaftliche Planung erstellt worden, welcher zur Veröffentlichung ein 
Erläuterungsbericht beigefügt wird. Die Ergebnisse werden in der Begründung 
ergänzt.  
 
4. Es ist zwischenzeitlich eine Kompensationsplanung erstellt worden. Die für die 
Kompensation vorgesehenen Flächen befinden sich innerhalb des Diepholzer-
Stadtgebietes. Die Ergebnisse der Kompensationsplanung werden zur 
Veröffentlichung in der Begründung ergänzt. 
 
5. Das Volumen, welches die Lohne bei Starkregen aufnehmen kann, ist nicht 
unmittelbar Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Die Untere 
Wasserbehörde ist jedoch in das Verfahren eingebunden. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich.  
 
6. Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
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 7. Im Rahmen des Planverfahrens ist eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt 
worden. Die zitierte Angabe bezieht sich auf die rechnerische Spitzenstunde. Die 
Verkehrsuntersuchung ist zwischenzeitlich überarbeitet worden. Die 
Verkehrsuntersuchung wird zur Veröffentlichung veröffentlicht.  
 
8. Es ist zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung inkl. 
Lärmkontingentierung vorgenommen worden. Die Ergebnisse werden zur 
Veröffentlichung in den Planunterlagen ergänzt.  
In der Planzeichnung wird bereits darauf verwiesen, dass für die Beleuchtung 
von Fassaden, Außenanlagen sowie privaten und öffentlichen Stellplatzanlagen 
und für Straßenraumbeleuchtungen insektenfreundliche Leuchtmittel zu nutzen 
sind. Zudem werden Hinweise zur Ausrichtung der Leuchtmittel gegeben.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
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Der Begriff „frühzeitige“ Beteiligung leitet sich aus den § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
§ 4 Abs. 1 BauGB ab. 
 
Für die unrechtmäßige Entfernung von Bäumen und Sträuchern ist ein 
ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die hierfür erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen betreffen nicht die vorliegende Bauleitplanung. 
 
 
 
Bedingt durch die Dauer des Bauleitplanverfahrens wird die im 
Stadtentwicklungsplan beschriebene Potenzialfläche mittelfristig für eine 
gewerbliche Entwicklung zur Verfügung stehen.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Die Ausführungen zur politischen Diskussion sind nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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Die konkrete Gestaltung der baulichen Anlagen ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Der Bebauungsplan gibt diesbezüglich nur einen Rahmen vor. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Angaben zum Vorhabenträger sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Plangebiet nicht um 
ein Naherholungsgebiet handelt. Die überplanten Flächen werden im Bestand 
landwirtschaftlich genutzt. Sie werden von Feldwegen durchzogen, die von Fuß- 
und Radfahrern zur Naherholung genutzt werden (landwirtschaftlicher 
Erholungsraum). Ein rechtlicher Anspruch auf das Freihalten des 
Außenbereiches von baulichen Anlagen besteht nicht. 
 
Für die unrechtmäßige Entfernung von Bäumen und Sträuchern ist ein 
ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die hierfür erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen betreffen nicht die vorliegende Bauleitplanung. 
 
 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung angepasst, sodass das 
keine Überlagerung des Überschwemmungsgebietes erfolgt.  
 
 
Es ist zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung inkl. 
Lärmkontingentierung vorgenommen worden. Die Ergebnisse werden zur 
Veröffentlichung in den Planunterlagen ergänzt. 
 
Die Bundeswehr wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingebunden. Im 
Hinblick auf die vorliegende Planung wurden keine Einwendungen hinsichtlich 
der Funktionalität und Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaft vorgebracht, 
sodass eine Betroffenheit nicht zu erwarten ist. 
 
In der Planzeichnung wird bereits darauf verwiesen, dass für die Beleuchtung 
von Fassaden, Außenanlagen sowie privaten und öffentlichen Stellplatzanlagen 
und für Straßenraumbeleuchtungen insektenfreundliche Leuchtmittel zu nutzen 
sind. Zudem werden Hinweise zur Ausrichtung der Leuchtmittel gegeben.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
Vor dem Hintergrund der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der 
städtebaulichen Zielsetzung kann eine relevante Wertminderung des 
Grundstücks nicht festgestellt werden. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial an dem Standort ist bereits vollständig 
ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Für die unrechtmäßige Entfernung von Bäumen und Sträuchern ist ein 
ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die hierfür erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen betreffen nicht die vorliegende Bauleitplanung. 
 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass sich der Plangeltungsbereich aus 
etwa 19,9 ha Gewerbegebiet, 5,2 ha Mischgebiet und insgesamt ca. 9,8 ha 
Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen zusammensetzt. 
 
 
 
 
 



Bg/Fr – 24167011-14 / VE B-Plan Bürger / 13.05.2026 

 Stellungnahmen der Öffentlichkeit Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 
einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 31 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial an dem Standort ist bereits vollständig 
ausgeschöpft. 
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Plangebiet nicht um 
ein Naherholungsgebiet handelt. Die überplanten Flächen werden im Bestand 
landwirtschaftlich genutzt. Sie werden von Feldwegen durchzogen, die von Fuß- 
und Radfahrern zur Naherholung genutzt werden (landwirtschaftlicher 
Erholungsraum). Ein rechtlicher Anspruch auf das Freihalten des 
Außenbereiches von baulichen Anlagen besteht nicht. 
Die randlich vorhandenen Feldwege sowie die Straße „In der Harre“ werden dem 
Bestand entsprechend erhalten. Die öffentlichen Verkehrsflächen stehen der 
Öffentlichkeit auch zukünftig zur Verfügung.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Gegenstand früherer Diskussionen zur Freihaltung der Einflugschneise des 
Fliegerhorstes waren Überlegungen zur Entwicklung eines Wohngebietes. Vor 
dem Hintergrund zwischenzeitlich veränderter Rahmenbedingungen sowie 
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angepasster städtebaulicher Zielsetzungen wird nunmehr die Erweiterung eines 
bestehenden Gewerbebetriebes angestrebt. Die vorgesehene 
Flächenentwicklung entspricht den kommunalen Entwicklungsabsichten und ist 
im Stadtentwicklungsplan der Stadt Diepholz verankert. Damit fügt sich das 
Vorhaben in die langfristige städtebauliche Konzeption ein. Im Vergleich zu den 
früheren Planungen für eine Wohnbebauung weist das ergänzend vorgesehene 
Mischgebiet geringere Schutzansprüche gegenüber Immissionen auf. Die 
Festsetzung des Mischgebietes dient der Nutzungsgliederung von Gewerbe zu 
Wohnen und entspricht dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. Zudem 
wird die Lage innerhalb der Einflugschneise ausdrücklich berücksichtigt. Durch 
entsprechende Hinweise kann sichergestellt werden, dass zukünftige 
Nutzungen bzw. Nutzer über die bestehenden Immissionsbelastungen 
informiert sind. 
Die Bundeswehr wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingebunden. Im 
Hinblick auf die vorliegende Planung wurden keine Einwendungen hinsichtlich 
der Funktionalität und Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaft vorgebracht, 
sodass eine Betroffenheit nicht zu erwarten ist. 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Die spätere Gebietsinanspruchnahme bzw. die sich ansiedelnden Nutzungen 
sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
Das Volumen, welches die Lohne bei Starkregen aufnehmen kann, ist nicht 
Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung angepasst, sodass das 
keine Überlagerung des Überschwemmungsgebietes erfolgt.  
 
Vor dem Hintergrund der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der 
städtebaulichen Zielsetzung kann eine relevante Wertminderung des 
Grundstücks nicht festgestellt werden. 
 
Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
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Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zu den Gesprächen im Sommer 2025 
werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen zur Objektivität der Stadt Diepholz werden 
zur Kenntnis genommen.  
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Die nebenstehende Stellungnahme ist wortgleich zu der vorangegangenen 
Stellungnahme. Es wird daher auf die zugehörige Abwägung verwiesen.  
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Es ist zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung vorgenommen 
worden. Die Ergebnisse werden zur Veröffentlichung in den Planunterlagen 
ergänzt.  
Die genannte Hofzufahrt dient primär der Erschließung des Grundstücks des 
Einwenders; ein darüber hinausgehendes Verkehrsaufkommen ist daher nicht 
zu erwarten. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die genannte Wohnadresse von den 
geplanten Gewerbeflächen betroffen ist.  
 
Ausgehend von der nebenstehenden Stellungnahme ist ein Zusammenhang 
zwischen der Gebäudehöhe und möglichen Schallimmissionen nicht erkennbar. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
Die Befahrbarkeit der Straße „In der Harre“ im Rahmen der Bauausführung 
betrifft nicht die Ebene der Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Die Neugestaltung des Einmündungsbereiches der B51 ist nicht Gegenstand 
der Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Die Zufahrt sowie Rettungswege zu der Hofstelle des Einwenders sind im 
Rahmen der Bauausführung sicherzustellen.  
 
Die bauliche Ausführung des Kreuzungsbereiches Gewerbeflächen und der 
Straße „In der Harre“ ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich.  
 
Die Entwässerung der Hofstelle des Einwenders ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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Der wasserwirtschaftliche Schutz ist durch die im Plangebiete vorgesehenen 
Anlagen ausreichend gewährleistet; ein Schutz über das sog. 30-jährige 
Regenereignis hinaus ist nicht erforderlich. 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
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Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
Die Hofstelle des Einwenders befindet sich nicht innerhalb des 
Plangeltungsbereiches. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen 
sind durch die vorliegende Bauleitplanung keine negativen Einwirkungen auf die 
Hofstelle zu erwarten, da die innerhalb des Plangeltungsbereich anfallenden 
Niederschläge in diesem behandelt werden.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
Der Einbau von Stauklappen ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
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Die nebenstehenden Fragestellungen zur Entwässerung in die Lohne sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Wasserstand der Lohne 
durchgehend sehr hoch ist.  
 
Es ist zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung vorgenommen 
worden. Die Ergebnisse werden zur Veröffentlichung in den Planunterlagen 
ergänzt.  
Die genannte Hofzufahrt dient primär der Erschließung des Grundstücks des 
Einwenders; ein darüber hinausgehendes Verkehrsaufkommen ist daher nicht 
zu erwarten. 
 
Gerüchte sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
Die bauliche Ausführung des Kreuzungsbereiches Gewerbeflächen und der 
Straße „In der Harre“ ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich.  
 
 
Der der Stellungnahme beiliegende Lageplan wird zur Kenntnis genommen.  
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1. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle 
gewerbliche Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in 
Betracht kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht 
jedoch vor, diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner 
und mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
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Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind.  
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
3. Bedingt durch die Dauer des Bauleitplanverfahrens wird die im 
Stadtentwicklungsplan beschriebene Potenzialfläche mittelfristig für eine 
gewerbliche Entwicklung zur Verfügung stehen.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
4. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
6. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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7. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
8. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
9. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
10. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
11. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
12. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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13. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. In Bezug auf den Niedersächsischen Weg wird darauf hingewiesen, dass es 
sich hierbei um ein landesweites Ziel handelt. Dieses kann nicht ohne weiteres 
auf die einzelne Kommune übertragen werden. Die ermöglichte 
Flächeninanspruchnahme erfolgt bedarfsgerecht und nach einer sorgfältigen 
Abwägung.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
16. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
17. Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
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weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
18. Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter 
Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung 
angepasst, sodass das keine Überlagerung des Überschwemmungsgebietes 
erfolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
20. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
21. Entlang der westlichen Grenze des bestehenden Betriebsgeländes verläuft 
derzeit eine Umfahrt, die im Norden an die „Alte Poststraße“ anschließt. Sie soll 
künftig als Feuerwehrzufahrt in das Gewerbegebiet integriert werden und der 
Erschließung des Mischgebietes dienen. 
Die vorstehende Erläuterung ist bereites Bestandteil der Begründung. Eine 
Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
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22. Die innerhalb des Plangeltungsbereiches gelegenen öffentlichen 
Verkehrsflächen, welcher einer zusammenhängenden Erweiterung des 
Betriebes entgegenstehen, werden in das Gewerbegebiet integriert. Der 
beschriebene Wirtschaftsweg dient derzeit der Bewirtschaftung der 
angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Diese entfallen infolge der 
vorliegenden Planung, sodass die Notwendigkeit zum Erhalt des Weges künftig 
nicht mehr besteht. Sofern erforderlich wird ein Einziehungsverfahren 
durchgeführt. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt.  
 
23. Eine Kompensationsplanung und eine Eingriffsbilanzierung wurden erstellt. 
Das erforderliche Kompensationsdefizit wird im räumlichen Umfeld zum 
Plangebiet umgesetzt. 
Die Kompensationsplanung wird zur Veröffentlichung veröffentlicht. 
 
24. Der Überflutungsnachweis ist im Rahmen der Baugenehmigung zu führen 
und damit nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
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Im Rahmen des Planverfahren ist eine wasserwirtschaftliche Planung erstellt 
worden. Diese sieht eine Modellierung der Geländeoberfläche vor. Diese sieht 
entlang der Grenzen des Plangebiets Anlagen zur Regenrückhaltung vor, die 
sowohl der Ableitung als auch der Rückhaltung von Regenwasser dienen. Zur 
Bemessung der erforderlichen Rückhaltevolumina wurde das Plangebiet in 
mehrere Einzugsgebiete unterteilt. Der östliche Teil des Plangebiets entwässert 
in Richtung der Lohne, während der westliche Teil in die Wätering abfließt, die im 
weiteren Verlauf in die Hunte mündet. Die Ableitung von anfallenden 
Niederschlägen auf fremde Grundstücksflächen ist gem. § 55 WHG i.Vm. DIN 
1986-100 nicht zulässig. Durch die Errichtung der festgesetzten 
Rückhaltmaßnahmen wird dieser rechtlichen Vorgabe entsprochen. 
Wasserwirtschaftliche Gefährdungen für die umliegende Flächen sind durch die 
vorliegende Planung somit nicht zu erwarten.   
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
Der Hinweis auf die reparaturbedürftige Rückstauklappe wird zur Kenntnis 
genommen.  
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An: schadenmelder@stadt-diepholz.de 
Betreff: Gehölzarbeiten im Gebiet der 94. Änderung des Flächennutzungsplans 
und Bebauungsplan Nr. 112 „Graftlage“ [#358381] 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage ich gemäß § 1 Abs. 1 Umweltinformationsgesetz (UIG) in 
Verbindung mit § 2 Abs. 3 des Niedersächsischen Umweltinformationsgesetzes 
(NUIG) Zugang zu den bei der Stadt Diepholz vorhandenen Umweltinformationen 
im Zusammenhang mit den im Planungsgebiet der 94. Änderung des 
Flächennutzungsplans „Graftlage“ der Berg-Gruppe in Diepholz durchgeführten 
Gehölzarbeiten. 
 
Die Anfrage bezieht sich auf öffentlich berichtete Vorgänge, insbesondere auf 
Informationen aus der Kreiszeitung vom 04.07.25 Laut Bericht handelt es sich bei 
den vorgenommenen Eingriffen um „einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz“, der in die Zuständigkeit der Unteren 
Naturschutzbehörde falle. Zudem erklärte der Landkreis, seitens der Berg Gruppe 
habe es „keine Absprachen beziehungsweise Abstimmungen im Vorfeld“ gegeben. 
Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
Zu welchem Zeitpunkt hat die Stadt Diepholz erstmals Kenntnis von den im 
Planungsgebiet der 94. FNP-Änderung „Graftlage“ durchgeführten Gehölzarbeiten 
erlangt? 
 
Behördliche Maßnahmen und Prüfungen 
Welche verwaltungsinternen oder ordnungsrechtlichen Maßnahmen (z. B.  
Prüfungen, Bewertungen, Stellungnahmen, Anhörungen oder sonstige 
Schritte) wurden nach Kenntniserlangung gegenüber der Berg-Gruppe eingeleitet 
oder durchgeführt? 
 
Zweck und fachlicher Hintergrund der Gehölzarbeiten Nach Angaben der Berg-
Gruppe wurden die Gehölzarbeiten „zur Vorbereitung von Gutachten“ 
vorgenommen. 
a) Ist der Stadt Diepholz bekannt, für welche konkreten umweltbezogenen oder 
planungsrelevanten Gutachten (z. B. artenschutzrechtliche Prüfung, 
Umweltbericht, landschaftspflegerischer Begleitplan, bodenkundliche oder 
naturschutzfachliche Gutachten) die Gehölzarbeiten durchgeführt wurden? 
b) Liegen der Stadt entsprechende Anzeigen, Anträge, Unterlagen oder Gutachten 
vor? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für die unrechtmäßige Entfernung von Bäumen und Sträuchern ist ein 
ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die hierfür erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen betreffen nicht die vorliegende Bauleitplanung. 
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Abstimmungen im Vorfeld der Gehölzarbeiten Nach öffentlichen Angaben sollen 
im Vorfeld der Gehölzarbeiten Absprachen erfolgt sein. 
a) Ist der Stadt Diepholz bekannt, mit welchen Behörden, Institutionen oder 
sonstigen Stellen diese Absprachen getroffen wurden? 
b) War die Stadt Diepholz selbst an solchen Abstimmungen beteiligt oder hiervon 
in Kenntnis gesetzt? 
 
Auswirkungen auf Eingriffs-/Ausgleichsbewertung Welche Auswirkungen hatten 
die vorgenommenen Gehölzentfernungen auf die umweltfachliche Bewertung der 
Flächen, insbesondere im Hinblick auf die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und 
die Ermittlung von Kompensationswerten? 
 
Erwerb landwirtschaftlicher Flächen 
a) Welche Umwelt- oder planungsrelevanten Erkenntnisse liegen der Stadt 
Diepholz über den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen im betroffenen Gebiet 
durch die Berg-Gruppe vor (z. B. Flächengröße, Lage, bisherige Nutzung)? 
b) Wurden im Zusammenhang mit dem Flächenerwerb umwelt- oder 
bodenbezogene Prüfungen oder Bewertungen vorgenommen, die der Stadt 
vorliegen? 
 
Planungsrechtliche Ausweisung und Umweltbewertung 
a) Welche umweltbezogenen Unterschiede ergeben sich aus Sicht der Stadt 
Diepholz zwischen einer Ausweisung der betroffenen Flächen als 
landwirtschaftliche Nutzung und einer Ausweisung für gewerbliche oder gemischte 
Nutzung? 
b) Welche Bedeutung haben diese Unterschiede für die Umweltprüfung im 
Rahmen laufender oder geplanter Bauleitplanverfahren? 
c) Wie kann ein gewerblicher Betrieb wie die Berg Gruppe landwirtschaftliche 
Flächen erwerben, wenn diese in der Regel landwirtschaftlichen Betrieben 
vorbehalten sind? 
d) Welche konkreten Informationen liegen der Stadt Diepholz über den Erwerb 
dieser Flächen vor? 
 
Wertsteigerung potenzieller Gewerbegebiete Sind landwirtschaftliche Flächen, die 
im FNP als solche ausgewiesen sind, nicht erheblich weniger wert als Flächen, die 
künftig als gewerbliche oder gewerbliche Mischflächen geplant werden? 
Bitte geben Sie an, ob die Stadt hierzu Informationen oder Einschätzungen 
besitzt. 
 
Information der Vorbesitzer 
Wurden die Vorbesitzer über mögliche Wertsteigerungen im Zuge der geplanten 
94. FNP-Änderung und des Bebauungsplanverfahrens Nr. 112 „Graftlage“ 
informiert? 
Wurde in den Verkaufsgesprächen vom Unternehmen oder durch die Stadt auf die 
bevorstehenden Planungsänderungen hingewiesen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist ein Umweltbericht zu 
erstellen. In diesem werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB beschrieben und bewertet. Ein solcher liegt den 
Planunterlagen bereits bei. Er ist aufgrund der zwischenzeitlich erstellten 
Gutachten ergänzt worden. Die angepasste und überarbeitete Fassung des 
Umweltberichtes wird zur Veröffentlichung veröffentlicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine potenzielle Wertsteigerung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
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Hinweise zur Bearbeitung 
Gemäß UIG bitte ich um: 
 
Zugang zu allen entsprechenden Umweltinformationen, einschließlich Akten, 
Stellungnahmen, Gutachten, internen Vermerken, E-Mails oder Bescheiden. 
Elektronische Übersendung (PDF oder anderes digital lesbares Format) an die 
Absenderadresse. 
Kostenhinweis im Voraus, falls Gebühren anfallen. 
 
Ich bitte um fristgerechte Beantwortung gemäß § 3 Abs. 3 UIG und verbleibe  

 
 
 
 
  



Bg/Fr – 24167011-14 / VE B-Plan Bürger / 13.05.2026 

 Stellungnahmen der Öffentlichkeit Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 
einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verkehrsgutachten ist zwischenzeitlich überarbeitet worden, sodass die 
nebenstehend thematisierten Sachverhalte deutlicher herausgearbeitet werden. 
Die überarbeitete Verkehrsuntersuchung wird zur Veröffentlichung veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
Es ist zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung erstellt worden. 
Diese wird zur Veröffentlichung veröffentlicht. 
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Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung sowie der schalltechnischen 
Untersuchung sind die Auswirkungen dieser Bauleitplanung auf die 
„Maschstraße“ betrachtet worden. Im Ergebnis liegt die Steigerung der 
Beurteilungspegel unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 3 dB(A). 
Kompensationsmaßnahmen sind demnach nicht erforderlich.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 58 ist nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung. Die 
Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind vorstehend 
zusammengefasst. Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 58 ist nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung. Die 
Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind vorstehend 
zusammengefasst. Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.  
 
3. Im Rahmen des Planverfahrens sind die Öffentlichkeit (Bürger) und die 
Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt worden. 
 
 
4. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung werden zur 
Veröffentlichung in den Planunterlagen ergänzt. In die Planzeichnung werden in 
diesem Zusammenhang geeignete Festsetzungen aufgenommen. 
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Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung ist eine verkehrliche Bestandsaufnahme 
durchgeführt worden. Das Gutachten wird zur Veröffentlichung veröffentlicht.  
 
Der Lärmaktionsplan ist nicht Bestandteil der Bauleitplanung und wird 
unabhängig von dieser erstellt. Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht 
erforderlich.  
 
Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung werden zur Veröffentlichung 
in den Planunterlagen ergänzt.  
 
Die nebenstehende Bitte zur Akteneinsicht wird zur Kenntnis genommen. 
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